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Prof. Dr.iur. Daniel Thiirer (LL. M.), Universitit Ziirich

Zur verfassungsrechtlichen
Situation des
Ratoromanischen

Funfzig Jahre ist es her, seit Volk und Stinde mit iiberwaltigendem
Mehr einer Revision von Art. 116 der Bundesverfassung zugestimmt
und damit dem Ritoromanischen zur Anerkennung als vierte Landes-
sprache der Schweiz verholfen hatten. Seither ist im Kanton Graubuin-
den der Anteil der romanischsprachigen Bevolkerung von Volkszih-
lung zu Volkszahlung gesunken. Besorgte Kreise im Biindnerland und
in der Eidgenossenschaft betrachten die Entwicklung als alarmierend.
Sie sehen unsere kleinste Landessprache in ihrer Existenz gefihrdet.

Immerhin besteht aber auch Anlass zur Hoffnung. Eine neue
Generation von Wortfithrern der romanischen Volksgruppe scheint
von einem neuen Selbstverstindnis und Selbstbewusstsein geleitet zu
sein. War ein eigener Sprachgeist bereits im letzten Jahrhundert unter
den Romanen erwacht und seither immer wieder aufgeflammt, so wird
nun eine neue Sprachpolitik gefordert. Danach soll das Romanische
aus dem gehegten und geschutzten «kulturellen Garten» (Iso Camar-
tin) heraustreten und vermehrt auch die wirtschaftlichen und techni-
schen Realitaten des heutigen Alltags mitgestalten. Neben seinen tradi-
tionellen Domanen von Familie und Kirche, Handwerk und Hof,
Schule und Vereinsleben soll es auch die modernen Medien in ihrer
ganzen Breite erfassen. Die Partikularismen einer nicht nur durch
Bergkimme, sondern vielmehr durch parteipolitische, konfessionelle
und regionale Gegensitze gespaltenen Welt sollen mit Hilfe einer
gemeinsamen, im Volke zu verankernden Schriftsprache abgebaut
werden. Es besteht also dank der tiberzeugenden Initiative der Betrof-
fenen selbst Grund zur Hoffnung.

Vor diesem Hintergrund — dem 50jahrigen Jubilaum der Aner-
kennung und der neuen Szene einer energisch um Existenz und Status
kampfenden Sprachgemeinschaft — ist es sinnvoll, sich erneut die
Grundlagen unserer Sprachverfassung vor Augen zu fiihren, dies im
vollen Bewusstsein, dass es sich dabei um eine blosse Rahmenordnung
handelt, welche die Sprachentwicklung als solche wohl zu stiitzen und
allenfalls mitzulenken, nicht aber normativ zu fixieren vermag. Dabei
sind es drei Elemente, welche die Sprachverfassung pragen: das Grund-
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recht des Individuums auf Sprachenfreiheit, der Schutz der Sprachge-
meinschaft in ihrer Integritait und Homogenitat und schliesslich die
foderalistische Staatsstruktur, wonach es vor allem den Kantonen
obliegt, die zwischen Sprachenfreiheit und Sprachenschutz bestehen-
den Antinomien auszugleichen. Auf diese drei Grundelemente soll im
folgenden eingegangen werden.

Sprachenfreiheit

Ein erstes Grundelement der schweizerischen Sprachverfassung
ist die Sprachenfreiheit. Die schweizerische Sprachenordnung kntipft
also zunichst an die Grundrechtsordnung der Verfassung an; sie hat
insofern einen liberalen Ausgangspunkt und Grundcharakter. Zwar
enthilt weder die Bundesverfassung noch die Kantonsverfassung eine
ausdriuickliche Garantie der Sprachenfreiheit. Es ist aber heute in Lehre
und Rechtsprechung einhellig anerkannt, dass die Sprachenfreiheit ein
ungeschriebenes Verfassungsrecht des Bundes bildet. Dies wurde vom
Bundesgericht zum erstenmal im Entscheid Association de I’Ecole
frangaise de Zurich vom 31. Mirz 1965 in aller Klarheit festgehalten:

«Wie die personliche Freiheit . . ., so ist auch die Sprachenfrei-
heit, das heisst die Befugnis zum Gebrauch der Muttersprache,
eine wesentliche, ja bis zu einem gewissen Grade notwendige
Voraussetzung flir die Austibung anderer Freiheitsrechte; im
Falle der Sprachenfreiheit ist dabei an alle jene Grundrechte zu
denken, welche wie die Freiheit der Ausserung, durch das ge-
sprochene oder geschriebene Wort gewahrleisten, wie die Mei-
nungsausserungsfreiheit, vorab in Gestalt der Pressefreiheit, die
Kultusfreiheit, die Vereinsfreiheit, die politischen Rechte und,
soweit diese anerkannt ist, die Unterrichtsfreiheit . . .» (BGE oz
I 486).

Die in diesem Urteil erfolgte Anerkennung der Sprachenfreiheit als
eines ungeschriebenen Grundrechts des Bundes wurde in der weiteren
Praxis des Bundesgerichts uneingeschrankt bestitigt und ist somit zu
einem festen Bestandteil der hochstrichterlichen Rechtsprechung ge-
worden. Fraglich scheint heute, im Gegensatz zur Garantie als solcher,
nur noch die Tragweite der Gewdhrleistung zu sein. Beschrankt sich
die Sprachenfreiheit — entsprechend der soeben wiedergegebenen und
in der Folge vom Bundesgericht wiederholten Formel — auf die Befug-
nis zum Gebrauch der Muttersprache? Und: Gelangt sie allein im
privaten, familiiren und gesellschaftlichen Bereich zur Anwendung
oder greift sie auch in den offentlich-staatlichen Sektor ein?

Richtig scheint es zu sein, von einem weiten Sprachenbegriff als
Schutzobjekt der Sprachenfreiheit auszugehen. In diesem Sinne fordert
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auch die moderne Lehre, dieses Grundrecht sei angesichts seines «per-
sonlichkeitsessentiellen» Charakters (Peter Saladin) aus der Beschrian-
kung auf die Muttersprache herauszul6sen und als Freiheit zum Ge-
brauch jeder beliebigen Sprache in Wort und Schrift zu verstehen. In
bezug auf den Anwendungsbereich der Sprachenfreiheit ist davon
auszugehen, dass sie nicht nur im privaten, sondern auch im 6ffentli-
chen Verkehr wirkt. Auf einem solchen weiten Verstindnis beruhen
jedenfalls die bisherigen Bundesgerichtsentscheide zur Sprachenfrei-
heit, die alle zu Fragen der Amts- und insbesondere der Schulsprache
ergingen.

Es lasst sich also festhalten, dass die schweizerische Sprachen-
ordnung vom verfassungsmassigen Recht des Individuums dem Staat
gegeniiber ausgeht, sich im privaten und offentlichen Verkehr der von
ihm gewihlten Sprache, insbesondere der Muttersprache, zu bedienen.
Das Bundesgericht hat damit einem Gedanken zu verfassungsrechtli-
cher Anerkennung verholfen, den bereits der Bundesrat in seiner Bot-
schaft an die Bundesversammlung vom 1. Juli 1937 tiber die Anerken-
nung des Ratoromanischen als Nationalsprache ausdrickte, dass nam-
lich ein vielsprachiges Staatswesen wie die Eidgenossenschaft notwen-
digerweise auf dem ungeschriebenen, aber desto machtigeren Gesetz
der Achtung vor dem Menschen und seiner Muttersprache beruhen
musse, sei doch ohne die Freiheit der Sprache «eine wirkliche Freiheit
des Geistes undenkbar» (Bl. 1937 Il 13).

Das sprachenrechtliche Territorialprinzip

Die in der Verfassung gewahrleisteten Freiheiten geniessen nun
aber grundsitzlich keinen absoluten Schutz. Vielmehr sind Einschrin-
kungen zuganglich unter der Voraussetzung, dass diese auf einer
hinreichenden gesetzlichen Grundlage beruhen, im offentlichen Inte-
resse liegen und sich als verhaltnismassig erweisen. In diesem Zusam-
menhang, das heisst als eine Auspriagung des einen Eingriff in die
Sprachenfreiheit legitimierenden offentlichen Interesses und damit als
«Gegenpol» zur Sprachenfreiheit, tritt nun das ebenfalls in der Verfas-
sung enthaltene Sprachgebietsprinzip (sprachenrechtliches Territorial-
prinzip) in Erscheinung. Dieses beruht auf der Einsicht, dass Sprachen
keine blossen Vehikel der Verstindigung darstellen, sondern «Lebens-
welt» und «Daseinsform» verkorpern, und dass der Einzelne sich in
aller Regel nur als Glied der Sprachgemeinschaft geistig verwirklichen
kann, in die er hineingewachsen und in der er verwurzelt ist und die
fur ihn ein Stiick vertrauter «Heimat» bedeutet. Erscheint dergestalt
die kollektive Identitat der Sprachgemeinschaft als konstitutiv fur die
Findung und Erhaltung der Identitat des Einzelnen, so ist es Aufgabe
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des Territorialprinzips, den Sprachgruppen die zu ihrer Erhaltung und
friedlichen Entfaltung notwendigen Sprachriume sicherzustellen.

Verfassungsrechtliche Grundlage des Territorialprinzips ist
Art. 116 Abs. 1 BV, der lautet:

«Das Deutsche, Franzosische, Italienische und Ratoromanische
sind Nationalsprachen der Schweiz.»

Diese Bestimmung enthilt bei niherem Hinsehen verschiedene Aus-
sageschichten. Entsprechend dem Wortlaut, wonach die aufgezihlten
Sprachen Nationalsprachen sind, hat sie zunichst einen rein fest-
stellenden Charakter: sie verweist auf die Tatsache, dass sich die
Schweiz aus den erwahnten vier Sprachgemeinschaften zusammen-
setzt. Dartiber hinaus aber kommt Art. 116 Abs. 1 BV auch eine pro-
grammatische, politisch-moralische Bedeutung zu. Das erhellt klar ein
Blick auf die Umstiande seiner Entstehung. Der neue Sprachenartikel
wurde ndmlich 1938, also im unmittelbaren Vorfeld des Zweiten
Weltkrieges, geschaffen und vom Verfassungsgeber mit tiberwaltigen-
dem Mehr angenommen als Reaktion auf Herausforderungen durch
die nationalsozialistische und faschistische Staatsideologie und als
«machtvolle Kundgebung» des grundlegend verschiedenen schweizeri-
schen Nationsverstindnisses. Danach bildeten gerade die sprachlich-
kulturelle Vielgestaltigkeit und der politische Wille zur Zusammenge-
horigkeit die wesentliche politische und ideelle Grundlage der Eidge-
nossenschaft. Insbesondere sollte durch die Verfassungsrevision, wie
der Bundesrat in seiner eindriicklichen Botschaft darlegte, das Ritoro-
manische «als Sprache eigener Pragung und eigenen Rechts» anerkannt
werden. Die Erhaltung der ratoromanischen Sprachgruppe «nicht als
Relikt, sondern als lebendiger Teil unseres Volkes» miisse — so bekraf-
tigte die Landesregierung — als «nationales Anliegen» betrachtet wer-
den. Die Idee der aus vier gleichwertigen Sprachgruppen zusammenge-
setzten Schweiz bilde Grundlage des Sprachenfriedens.

Neben diesem proklamatorischen Gehalt enthalt Art. 116
Abs. 1 BV schliesslich aber auch einen festen, unmittelbar anwendba-
ren normativen Kern. Danach stellt diese Bestimmung etwa eine Kom-
petenz des Bundes zur Subventionierung oder anderweitiger Unterstiit-
zung schwacherer und gefahrdeter Sprachgruppen dar; die Bundesbe-
horden haben denn auch zu Recht auf diese Verfassungsbestimmung
ihre Forderungsmassnahmen zur Stirkung der vierten Landessprache
— des in besonderem Masse bedrohten Ritoromanischen — abgestiitzt.
Vor allem bedeutsam aber ist die gemeinhin aus Art. 116 Abs. 1 BV
abgeleitete Bestandes- und Homogenititsgarantie, die vom Bundesge-
richt mit den folgenden Worten umschrieben wurde:
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«Die Anerkennung der Nationalsprachen in Art. 116 Abs. 1 BV
setzt der Sprachenfreiheit. .. auch Grenzen, denn die Verfas-
sungsbestimmung gewahrleistet nach der Rechtsprechung die
liberkommene sprachliche Zusammensetzung des Landes (Terri-
torialprinzip). ... Die Kantone sind daher auf Grund dieser
Bestimmung befugt, Massnahmen zu ergreifen, um die uberlie-
ferten Grenzen der Sprachgebiete und deren Homogenitat zu
erhalten, selbst wenn dadurch die Freiheit des Einzelnen, seine
Muttersprache zu gebrauchen, beschriankt wird. Solche Mass-
nahmen mussen aber verhaltnismassig sein, d.h. sie haben ihr
Ziel unter moglichster Schonung der Wiirde und Freiheit des
Einzelnen zu erreichen . . .» (BGE 106 Ia 302/3).

Es ist nicht einfach, das mit dieser Formel dem Sprachenartikel der
Bundesverfassung entnommene Sprachgebietsprinzip operabel zu ma-
chen. Im einzelnen lasst sich sein Inhalt aber doch sowohl in negativer
wie auch positiver Hinsicht niher umschreiben. Negativ ist etwa
festzuhalten, dass es unzuldssig wire, aus Art. 116 Abs. 1 BV eine
Befugnis oder Pflicht des Staates zur Wiederherstellung einer fritheren,
nunmehr aber endgiiltig veranderten Sprachenlage abzuleiten; eine
derartige Forderung — etwa nach Reromanisierung im Rahmen der
Ende des 19. Jahrhunderts (Erwachen des Bewusstseins einer sprachli-
chen Identitat unter der romanischen Bevolkerung) oder im Jahre 1938
(Einflgung des neuen Sprachenartikels in die Bundesverfassung) beste-
henden Sprachgebiete liesse sich mit der verfassungsrechtlich garan-
tierten Sprachenfreiheit nicht vereinbaren und stiinde im Widerspruch
zur Grundidee des Art. 116 Abs. 1 BV, den Sprachenfrieden zu sichern.
Es schiene aber auch verfehlt, das Territorialprinzip dahin zu verste-
hen, dass es die absolute Unverriickbarkeit und Unantastbarkeit der
Sprachgrenzen gewahrleiste, also die Sprachgebiete in ihrem traditio-
nellen Umfang und in ihrer Integritit ein fiir allemal festschriebe; ein
solches Unterfangen wire illusionar, denn eine Sprache befindet sich,
was Inhalt, Form und terrritoriale Ausdehnung betrifft, in stetigem
Fluss und Wandel, und ihr Fortbestand ist nach dem Sinngehalt der
Bundesverfassung nicht um ihrer selbst willen, sondern nach Massgabe
eines entsprechenden Erhaltungswillens der Bevolkerung gewihr-
leistet; ein Mindestmass an spontaner Bejahung der Zugehorigkeit zu
einer Sprachgruppe, also eine gewisse Treue zur Muttersprache, er-
scheint als Voraussetzung des durch Art. 116 Abs. 1 BV verbiirgten
Sprachenschutzes.

Positiv gefasst lasst sich sagen, dass es das verfassungsrechtliche
Territorialprinzip den Kantonen verwehrt, «Gruppen, die eine Natio-
nalsprache sprechen, aber im Kanton eine Minderheit darstellen, zu
unterdriicken und in ihrem Fortbestand zu gefihrden» (BGE 106 la
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302). Uber ein solches sprachenrechtliches Repressionsverbot hinaus
aber werden die Kantone ermachtigt, auf dem Wege der Gesetzgebung
Massnahmen zur Erhaltung des Umfangs und der Homogenitit der
traditionellen Sprachgebiete zu treffen. So hat das Bundesgericht im
Fall Ecole frangaise eine ziircherische Vorschrift fiir zulassig erklart,
wonach die Schiiler (auch einer Privatschule) nach einer bestimmten
Ubergangsfrist in Deutsch zu unterrichten seien beziehungsweise in
eine entsprechende Schule tiberzutreten hatten (BGE 91 I 480ff.). Im
Fall Derungs urteilte das Bundesgericht (wohl etwas rigid), die der
20prozentigen romanischen Minderheit des Lugnezer Dorfes St. Mar-
tin zugehorigen Bewohner miussten sich damit abfinden, dass ihre
Kinder in der Schule in deutscher Sprache unterrichtet wiirden und
auch nicht ohne Bezahlung von Schulgeld die Schule einer benachbar-
ten romanischen Gemeinde besuchen kénnten (BGE 100 Ia 462ff.).
Demgegentiber fand das Bundesgericht in dem die Gerichtssprache im
Freiburger Saanebezirk betreffenden Fall Brunner, es fehle in Bezirken,
in denen die Minderheit nahezu die Halfte der Einwohner umfasse, an
einer sprachlichen Homogenitat, zu deren Schutz die Kantone gesttitzt
auf Art. 116 Abs. 1 BV die Sprachenfreiheit einzuschrinken befugt
seien. Entsprechend hielt das Bundesgericht im Fall Giovanoli fest, im
traditionell romanischsprachigen Bezirk Albula sei der Ausschluss des
Ritoromanischen als Gerichtssprache kaum mit der Verfassungsord-
nung des Bundes und des Kantons vereinbar, selbst wenn — wie der
Beschwerdegegner einwendete — der Anteil der romanischen Bevolke-
rung seit der Volkszihlung von 1970 wesentlich unter 5o Prozent
zurlickgegangen sein sollte.

Zusammenfassend lasst sich festhalten, dass die verfassungs-
rechtliche Sprachenfreiheit des Einzelnen bloss unter dem Vorbehalt
des zugunsten des Sprachkollektivs statuierten Sprachgebietsprinzips
gewahrleistet ist. Danach sind Massnahmen zur Erhaltung der tiber-
kommenen sprachlichen Zusammensetzung und insbesondere zur
Wahrung der iiberlieferten Grenzen und Homogenitit der Sprachge-
biete legitim, und sie sind als Teil des nationalen Interesses und damit
der offentlichen Ordnung verfassungsrechtlich zuldssig, wenn sie auf
einer gentigenden gesetzlichen Grundlage beruhen und sich als verhalt-
nismassig erweisen.

Sprachautonomie der Kantone

Die Bundesstaatsstruktur der Schweiz bildet — neben der Spra-
chenfreiheit und dem Sprachenschutz im soeben umschriebenen Sinne
— die dritte Bestimmungsgrosse im Spannungs- und Kriftefeld unserer
Sprachverfassung. Nach der in der Bundesverfassung vorgesehenen
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Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen namlich fillt das
Sprachenrecht wie allgemein das Kultur- und Bildungsrecht grundsatz-
lich in den Verantwortungsbereich der Kantone. Diese tragen entspre-
chend einer allgemeinen Grundentscheidung der Bundesverfassung die
Hauptverantwortung fiir eine gerechte Sprachenordnung. Entspre-
chend hielt denn auch der Bundesrat in seiner Botschaft vom 1. Juni
1937 zur Revision von Art. 116 Abs. 1 BV fest, dass die «innerkanto-
nale Regelung (der Sprachenfrage) in mehrsprachigen Kantonen. ..
wie bisher dem kantonalen Recht tiberlassen bleiben» solle; es liege
deshalb «die Sorge fiir die Erhaltung und Kraftigung der bodenstandi-
gen Kultur in ritoromanischen wie auch in den italienischen Talschaf-
ten Bliindens . . . nicht in erster Linie beim Bund, sondern beim Kanton,
dem einzigen, der dhnlich wie die grossere Eidgenossenschaft den
Reichtum dreier verschiedener Sprachen und Kulturen in seinen Gren-
zen umhegt» (Bl. 1937 Il 25 und 21).

Nach dieser Verfassungslage ist es also vor allem Aufgabe der
Kantone, die Gebote der Sprachenfreibeit und des Sprachgebietsschut-
zes miteinander zu harmonisieren und in einen sinnvollen Ausgleich zu
bringen, soweit sie sich uberhaupt widersprechen. Es wird ihnen dabei
im Vertrauen auf die «spracherhaltende Kraft des Foderalismus»
(Stefan Sonderegger) ein grosses Mass an Flexibilitat und Gestaltungs-
freiheit zuerkannt. So bleibt es nach Massgabe der Bundesverfassung
grundsatzlich den Kantonen anheimgestellt, ob und inwieweit sie den
Sprachgebrauch gesetzlich normieren, sich mit einem allfalligen ge-
wohnheitsrechtlichen Sprachenregime begniigen oder im Vertrauen
auf die Lebendigkeit von Sprachtradition und Sprachbewusstsein auf
eine rechtliche Regelbildung und insbesondere auf Schutzbestimmun-
gen verzichten wollen. Auch bleibt es der Beurteilung der Kantone
liberlassen, ob sie auf dem Wege der rechtlichen Vorschriften, der
(finanziellen oder anderweitigen) Forderung oder etwa durch Sicher-
stellung eines gewissen politischen Einflusses (z.B. entsprechende
durch Reprisentation der sprachlich-kulturellen Gemeinschaften in
Organen oder Institutionen des Kantons) dem verfassungsmassigen
Gebot der Spracherhaltung Nachachtung verschaffen wollen, und ob
sie auf kantonaler Stufe Vorkehren treffen oder die Gemeinden oder
allenfalls regionale Institutionen zur Ergreifung von Massnahmen
berechtigen oder verpflichten.

Besitzt also entsprechend der bundesstaatlichen Kompetenzver-
teilung ein mehrsprachiger Kanton wie der Kanton Graubiinden neben
andern Mitteln und Methoden auch die Befugnis, im Rahmen der
Verhaltnismassigkeit die Sprachgebiete gesetzlich auszuscheiden, so
kann er hierzu gemass Art. 116 Abs. 1 BV im Sinne einer Notmass-
nabhme sogar verpflichtet sein, wenn sonst eine verfassungsrechtlich
anerkannte Nationalsprache in ihrer Existenz, in ihrem angestammten
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Gebiet oder in ihrer Eigenart ernsthaft gefahrdet ware. Eine solche
Pflicht zum Einschreiten des Kantons ware insbesondere dann anzu-
nehmen, wenn die mit der Bestimmung der Amts- und Schulsprache
betrauten Gemeinden infolge des mangelnden Assimilationswillens
dauerhafter oder vortibergehender Zuziiger oder wirtschaftlichen
Drucks offensichtlich nicht in der Lage waren, aus eigener Kraft die in
ihrem Gebiet verwurzelte und von der eingesessenen Bevolkerung
gesprochene Sprache am Leben zu erhalten, oder wenn sie sogar
gezielte Schritte unternihmen, die Sprache untergehen zu lassen. In
einem solchen Falle scheint die Bundesverfassung die Kantone unmit-
telbar zu verpflichten, die bedrohte Sprachgemeinschaft nicht dem
Schicksal zu tberlassen, sondern notigenfalls rigide Massnahmen,
vorab zur Umschreibung der Sprachzonen, zu ergreifen.*

Ob eine derartige Ausnahmesituation zurzeit in bezug auf das
Ratoromanische vorliegt, ist schwer und sinnvollerweise allein durch
die hierzu letztlich allein legitimierten politischen Instanzen zu bestim-
men. Otto Gieré hat in den dreissiger Jahren und Rudolf Viletta in den
siebziger Jahren ein solches Sprachenstatut gefordert. Thr Begehren
lasst sich gewiss mit dem Willen des Verfassungsgebers, in Form von
Art. 116 Abs. 1 BV geradezu einen Schutzbrief des Ratoromanischen
zu schaffen, mit der verfassungsrechtlichen Gleichstellung des Ratoro-
manischen mit den tbrigen Nationalsprachen und mit der Tatsache
begriinden, dass das Romanische in einem mehrheitlich deutschspra-
chigen Kanton eingeschlossen und gegen aussen auf dessen Treuhan-
derdienste angewiesen ist. Umgekehrt ist aber stets zu bedenken, dass
angesichts der foderativen Staatsstruktur der Schweiz eine solche un-
mittelbare Schutzwirkung des Sprachenartikels nur subsidiaren Cha-
rakter haben, also nur als «ultimo ratio» in Betracht kommen konnte.

Zukunft der kleinsten schweizerischen

Sprachgemeinschaft?

Wer immer sich — wenn auch nur aus der Ferne — mit dem
Kanton Graubtinden als Sprach- und Kulturraum befasst, staunt stets
erneut uber die grosse Vielzahl und Vielfalt von Kiinstlern, Sprach-,
Volkskunde- und Geschichtsforschern sowie Publizisten, die mit Ener-
gie und Idealismus zur Erhaltung ihrer Kultur beitragen. Sie tun dies
in einem heimatverbundenen, oft aber auch ausgesprochen modernen,
weltoffenen und zukunftsorientierten Sinn. Dabeli ist nicht nur an die
Romanen, sondern auch an die italienischsprachige Bevolkerung der
«Valli», die Walser und die tbrigen Deutschbiindner gedacht. Wir
stossen auf Schritt und Tritt auf Reichtum und Intensitat des kulturel-
len Eigenlebens, wie sie wohl in keinem anderen Kanton der Schweiz
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bestehen. Dabei mogen sich gerade die Verbreitung der Zweisprachig-
keit und mit ihr verbunden der neugierige Austausch und die rege
Auseinandersetzung mit anderen Lebenswelten befruchtend ausge-
wirkt haben.? Der Kanton mit der geringsten Bevolkerungsdichte der
Schweiz scheint also eine ausserordentliche Dichte des Kulturschaffens
und Kulturlebens aufzuweisen. Wiirde im Laufe der kommenden Jahr-
zehnte die romanische Sprache verschwinden, so verschwinden in der
Tat — wie Iso Camartin sagt — «mehr als nur Worte».

Mit Grund wird daher die Frage aufgeworfen, ob nicht der
verfassungsrechtliche Schutz der in besonderem Masse bedrohten vier-
ten Landessprache der Schweiz weiter ausgebaut werden musste. Ver-
schiedene Vorstosse in den eidgenossischen Raten zielten im Laufe der
letzten Jahre in diese Richtung. So wird etwa der Bund in einer von
Nationalrat Kurt Miiller am 9. Marz 1987 eingereichten und in der
Folge als Postulat uberwiesenen Motion eingeladen, dem Parlament
einen allgemeinen Bericht tiber den Stand der Kommunikation und des
Einvernehmens zwischen den verschiedenen Sprachregionen zu erstat-
ten. Spezifisch auf die Erhaltung und Forderung stark bedrohter Lan-
dessprachen, vor allem des Ratoromanischen, ist sodann die Motion
Bundi vom 21. Juni 1985 gerichtet. Sie fordert den Bundesrat auf, eine
Revision des Sprachenartikels der Bundesverfassung in die Wege zu
leiten. Danach soll die in Art. 116 Abs. 1 BV verankerte Anerkennung
der vier Nationalsprachen um die Vorschrift erganzt werden, wonach
«der Bund in Zusammenhang mit den betroffenen Kantonen Massnah-
men zur Erhaltung des tiberlieferten Sprachgebietes bedrohter Minder-
heiten» unterstiitzt — eine Bestimmung, die wohl kaum tber den vom
Bundesgericht der Verfassung bereits heute zuerkannten Sinngehalt
hinausgeht, ausser dass hier (ehrlicherweise und richtigerweise) aus-
dricklich der Bedrohungszustand von Minderheitensprachen hervor-
gehoben wird. Art. 116 Abs. 2 BV, der die Amtssprachen im Bunde
regelt, soll sodann entsprechend der Motion Bundi die Anordnung
beigefiigt werden, wonach beim «Vollzug des Bundesrechts im roma-
nischen Sprachgebiet das Ratoromanische angemessen zu bertcksich-
tigen» ist. Auch dieser Vorschlag geht indessen nicht wesentlich tiber
den heutigen Verfassungszustand hinaus, greifen doch die Kantone
bereits im Rahmen der geltenden Ordnung bei der Verwirklichung von
Bundesrecht naturgemass auf ihr eigenes Amtssprachenrecht zurtick.
Immerhin wird hier dem Kanton Graubtnden aber explizit vorge-
schrieben, im romanischen Sprachgebiet das bereits in Art. 46 der
Kantonsverfassung als Amtssprache anerkannte Ratoromanische auch
wirklich angemessen zu berticksichtigen.?

Es fragt sich, ob nicht tiber den hier gesteckten Rahmen hinaus
in Form einer Partialrevision oder im Zusammenhang mit einer mogli-
chen kiinftigen Totalrevision der Bundesverfassung der Versuch unter-
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nommen werden sollte, die schweizerische Sprachenordnung als Gan-
ze auf ein solideres Fundament abzustiitzen. Eine solche Neugestaltung
hitte — im Unterschied zur heute bloss beilaufigen, aspekthaften und
impliziten Statuierung — die drei in dieser Arbeit herausgestellten
Grundkomponenten der schweizerischen Sprachverfassung ausdrtick-
lich zu umschreiben und zu gewahrleisten: die (individuelle) Sprachen-
freiheit, den (kollektiven) Sprachgruppenschutz und die Verantwor-
tung der Kantone bei der Harmonisierung und Verwirklichung dieser
Prinzipien. Sicher handelte es sich hier um ein verfassungswiirdiges
Projekt. Geeignete Ankntipfungspunkte finden sich bei den Grund-
rechtsgarantien der Bundesverfassung, den (nicht nur materialistisch,
sondern auch ideell im Sinne der Erhaltung und Schaffung einer freien
geistigen Umwelt zu verstehenden) Staatsziel- und Staatsaufgabenbe-
stimmungen wie auch im Gefuge unserer Foderativverfassung. Auch
konnte auf diese Weise fiir die Mehrsprachigkeit als Grundidee des
schweizerischen Staates und als «Quell der Vielfalt im eigenen Land»
(Bundesrat Flavio Coiti) eine adiquate Legitimationsgrundlage ge-
schaffen werden. Schliesslich fragt sich natiirlich auch, ob und inwie-
weit nicht der Kanton Graubiinden im Rahmen seines eigenen Kompe-
tenzbereichs rechtliche Schritte zum besseren Schutz und zur Starkung
des Romanischen unternehmen sollte. Wiinschenswert wire in diesem
Zusammenhang etwa, dass auf dem Wege geeigneter Verfahrensvor-
schriften Vorkehren gegen eine zufillige, tibereilte oder missbrauchli-
che Preisgabe der angestammten Amts- oder Schulsprache durch die
Gemeinden getroffen wirden.*

Gesamthaft gesehen miissen wir uns aber — dies sei abschliessend
wiederholt — bewusst sein, dass im Bereiche des Sprachenschutzes die
Verfassungen von Bund und Kantonen bald auf ihre Leistungsgrenze
stossen. Zunachst vermag namlich — wie die irischen Schutzvorschrif-
ten zugunsten des Galischen erweisen — auch eine perfekte rechtliche
Regelung als solche eine Sprache letztlich nicht am Leben zu erhalten.
Sodann aber ist auch zu bedenken, dass eine liberale Verfassung wie
diejenige der Schweiz Sprachgewohnheiten und Sprachgebrauch weder
festschreiben noch diktieren kann, wohl aber in der Lage ist, glinstige
rechtliche, politische und wirtschaftliche Bedingungen fiir die Pflege
und Forderung der (gefihrdeten) Sprachen zu schaffen. Nicht zuletzt
aber wiirden Bestrebungen zum verbesserten verfassungsrechtlichen
Schutz von Minderheitensprachen in weiten Kreisen der Bevolkerung
auch eine Resonanz auslosen, die ihnen politisch und psychologisch
zugute kime und den Geist der «Partnerschaft unter den Sprachgrup-
pen» (Riccardo Jagmetti) fordern wiirde.
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Vgl. hierzu das sprachhistorische Gutachten von Professor Heinrich Schmid Anmerkungen;
(1983), das Rechtsgutachten von Professor Claudio Soliva sowie das dieser
Abhandlung weitgehend zu Grunde gelegte Gutachten des Verfassers (abge-
druckt unter dem Titel «Zur Bedeutung des sprachenrechtlichen Territorialprin-
zips fiir die Sprachenlage im Kanton Graubiinden») im Zentralblatt fiir Staats-
und Gemeindeverwaltung 1984, S. 241—271.

Vgl. hierzu insbesondere die soziolinguistische und pragmatische Untersuchung
von Bernard Cathomas, Erkundungen zur Zweisprachigkeit der Ratoromanen,
Bern/Frankfurt a. M. 1977.

Der in der Motionsbegriindung angeftihrte (unveroffentlichte) Bundesgerichts-
entscheid, wonach juristische Personen mit Sitz im riatoromanischen Sprachge-
biet im Handelsregister nicht in ritoromanischer Sprache eingetragen werden
diitften, hitte bei zeitgemasser und verfassungskonformer Interpretation des
Art. 7 der Handelsregisterverordnung vom 7. Juni 1937 bereits auf der Grundla-
ge des geltenden Rechts durchaus umgekehrt ausfallen kénnen.

Vgl. zum Ganzen den von Professor Claudio Soliva fiir den Biindner Regierungs-
rat ausgearbeiteten Entwurf fir eine Sprachengesetzgebung im Kanton Graubiin-
den vom September 1985.

Prof. Dr. D. Thiirer, Rechtswissenschaftliches Seminar der Universitat Ziirich, Adresse des Autors
Wilfriedstrasse 6, 8032 Ziirich




	Zur verfassungsrechtlichen Situation des Rätoromanischen

